
3.7. Die Übergabe von Inoffiziellen M itarbeitern

Die Übergabe von Inoffiziellen M itarbeitern  an aridere operative M itarbeiter 
oder Führungs-IM  der eigenen D iensteinheit oder an andere D iensteinheiten 
hat nur dann zu erfolgen, wenn dafür eine begründete operative N otwendigkeit 
vorliegt bzw. wenn eine Übergabe wegen personeller oder arbeitsm äßiger V er
änderungen unum gänglich ist.

Eine Übergabe von Inoffiziellen M itarbeitern  ist n u r dann vorzunehm en, wenn 
die Lösung der operativen Aufgaben nicht gefährdet wird, eine andere Möglich
keit nicht gegeben ist, die w eitere Zusam m enarbeit m it den Inoffiziellen M it
arbeitern darunter nicht leidet und für die Inoffiziellen M itarbeiter die en t
sprechende Sicherheit garan tiert ist.

Eine Übergabe hat nur m it Zustim m ung des zuständigen Vorgesetzten zu er
folgen.

Das Verfahren der zeitweiligen Übergabe von Inoffiziellen M itarbeitern an 
andere D iensteinheiten zur D urchführung politisch-operativer A ufgaben im 
Rahmen von Sondereinsätzen oder Aktionen w ird in den dazu erlassenen 
Befehlen geregelt.

Die Übergabe von Inoffiziellen M itarbeitern  ist gründlich vorzubereiten und hat 
in der Regel persönlich zu erfolgen, wobei die M entalität u. a. Gesichtspunkte 
des jeweiligen Inoffiziellen M itarbeiters berücksichtigt werden müssen.

3.8. Der Abbruch der Zusam m enarbeit

Ein Abbrechen der Zusam m enarbeit m it dem Inoffiziellen M itarbeiter h a t dann 
zu erfolgen, wenn der betreffende Inoffizielle M itarbeiter dekonspiriert ist, wenn 
er als Doppelagent oder als P rovokateur en tlarv t wurde und ein anderes ope
ratives Interesse nicht m ehr besteht. Die Zusam m enarbeit ist auch abzubrechen 
bei fortgesetzter Unehrlichkeit oder wenn wegen persönlicher G ründe seitens 
des Inoffiziellen M itarbeiters, langdauernde Erkrankung, Invalid ität oder Heirat, 
Versorgung von K indern u. ä., kein zweckentsprechender Einsatz m ehr erfolgen 
kann oder der Inoffizielle M itarbeiter jegliche weitere Zusam m enarbeit ka te
gorisch ablehnt.

Wird die Zusam m enarbeit wegen fehlendem  operativen Interesse oder aus per
sönlichen G ründen des Inoffiziellen M itarbeiters n u r zeitweilig unterbrochen, so 
sind

— die Form en zur A ufrechterhaltung einer lockeren Verbindung,

— der voraussichtliche Term in und

— die A rt und Weise der W iederaufnahm e der aktiven Zusam m enarbeit
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festzulegen.


